
Seite 1 von 2 

Sitzungsvorlage 34/006/2015 

 Aktenzeichen 

34 Stü 

Verfasser 

Stützer, Angelika  

Beratung Datum 

Bauausschuss 06.07.2015 öffentlich 
 

Betreff 

Pavillon und Straßencafé Promenade - Grundsatzbeschluss 

 
Sachverhalt: 
Noch ist der bekannte historische Pavillon, der rund 150 Jahre bis Januar 2012 nahe 
dem Neuen Tor vor den Justizgebäuden stand, zerlegt im Betriebsamt eingelagert. 
Den Planungen entsprechend, soll er nach Abschluss der Baumaßnahmen in restau-
riertem Zustand auf der Promenade an einem neuen Standort weiter westlich näher am 
Herrieder Tor wiederaufgebaut werden. Seine Stelle vor den Justizgebäuden soll künftig 
ein „Sommercafé“ (so der Vorschlag des Planungsbüros der Promenadenneugestal-
tung) einnehmen (s. Skizze). 
 
Ziel der Verwaltung ist es, sowohl den Pavillon als auch das Straßencafé im Eigentum 
der Stadt Ansbach zu halten, sich die Leistungsfähigkeit über die Durchführung eines 
Interessenbekundungsverfahrens anbieten zu lassen und die Nutzungsmöglichkeit auf 
Zeit zu verpachten. 
 
Im Rahmen der Beteiligung an einem Ausschreibungsverfahren wird von den Pachtinte-
ressenten die schriftliche Darstellung eines tragbaren Gesamtkonzeptes für den Betrieb 
mit den zugehörigen inhaltlichen Ausführungen zur (gastronomischen) Konzeption und 
ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Ausgestaltung erwartet. 
Dabei sollen insbesondere zu folgenden Punkten Aussagen bzw. Lösungsvorschläge 
eingebracht werden: 
 

 Darstellung geplanter Einrichtung bzw. Ausstattung innerhalb des Baufensters 
sowie insbesondere für das Straßencafé Darstellung der geplanten Bewirtschaf-
tungsfläche mit Aussagen zur Ausdehnung, Größe, Material etc. unter besonde-
rer Berücksichtigung dieses städtebaulich repräsentativen und äußerst sensiblen 
Bereichs. 
Sämtliche Investitionen für das Inventar, insbesondere für die Bestuhlung, Kü-
cheneinrichtung usw. sind vom Pächter bzw. der Pächterin zu übernehmen. 
 

 Gegebenenfalls Darlegung der gastronomischen Konzeption (beabsichtigte Ge-
tränke-/Speisenauswahl). 

 

 Darlegung eines schlüssigen Ver- und Entsorgungskonzeptes 
 

 Angabe eines monatlichen Pachtzinses und Übernahme sämtlicher anfallender 
Betriebs- und Nebenkosten. Eine Umsatzbeteiligung wird im Fall gastronomi-
scher Nutzung ausdrücklich nicht gewünscht. 

 
Im Gegenzug erhält der Pächter bzw. die Pächterin einen Pachtvertrag mit einer Fest-
laufzeit von mindestens 5 Jahren (mit Verlängerungsoption). 
Dem Pächter bzw. der Pächterin obliegen die Reinigungs- und die Verkehrssicherungs-
pflicht für die Pachtfläche. Die umgebenden öffentlichen Verkehrsflächen werden wei-
terhin von der Stadt Ansbach gepflegt. 
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Die Ausschreibung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Wesentliche Punkte 
zum geplanten Vertragsverhältnis sind Ergebnis der anschließenden Verhandlungen. 
Ziel ist es, unter den vorgenannten Bedingungen konstruktive und zielführende Ver-
tragsverhandlungen mit Interessenten aufzunehmen und dabei gemeinsam die Umset-
zung des Neubaus zu planen. 
Für das neu zu errichtende Gebäude wird seitens des Hochbauamtes ein Vorentwurf 
vorgeschlagen. Die Umsetzung soll dabei betreffend die Gebäudehülle sowie der In-
neneinteilung und festen Ausbauten von der Stadt übernommen werden. Die Stellung 
der für das gastronomische Konzept nötigen Einbauten bzw. Mobiliare und Gerätschaf-
ten wird vom Pächter erwartet. 
 
Voraussetzung für die künftige Nutzbarkeit des denkmalgeschützten Pavillons ist des-
sen grundlegende Restaurierung. 
Für die Erneuerung der schadhaften Holzteile und des Farbanstriches, die Installatio-
nen, die Bodenplatte und den Wiederaufbau auf der Promenade (ohne Inventar, Kü-
cheneinrichtung) ist mit einem Kostenaufwand in Höhe von voraussichtlich ca. 60.000,-- 
€ zu rechnen. 
 
Weiterer Sachvortrag erfolgt im Rahmen der Sitzung. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Grundsatzbeschluss: 
 
a) Historischer Pavillon 
 
Der historische Pavillon soll instandgesetzt und entsprechend der Planungen des Tief-
bauamtes auf der Promenade bezugsfertig wiedererrichtet werden. 
 
Dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird empfohlen, dem Antrag des 
Hochbauamtes entsprechend die für die Instandsetzung und Wiedererrichtung benötig-
ten Haushaltsmittel bereitzustellen. 
 
Die Liegenschaftsverwaltung wird beauftragt, ein Interessenbekundungsverfahren zur 
Vorbereitung der künftigen Nutzungsüberlassung durchzuführen. 
 
 
b) Straßencafé 
 
- Auftrag an Hochbauamt zur Umsetzung des Vorentwurfs für die Gebäudehülle inkl. 
  Inneneinteilung und fester Ausbauten 
 
- Empfehlung an HFWA bzw. Stadtrat wegen Bereitstellung der dafür notwendigen 
  HH-Mittel im HH 2016 
 
- Auftrag an Liegenschaftsamt zur Durchführung eines  
  Interessenbekundungsverfahrens 
 
 
 


	REF_voname
	Beratungsfolge
	REF_vobetr
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung

